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Liebe Leserinnen und Leser. 

Hand aufs Herz: Wann haben Sie sich das 
letzte Mal an Ihrem Arbeitsplatz geärgert? 
Letzte Woche? Gestern? Oder gerade vorhin? 
Haben Sie Ihren Gefühlen dabei freien Lauf 
gelassen? Oder haben Sie drei Mal geschluckt 
und sich Ihren Arger nicht anmerken lassen) 

In dieser Ausgabe des Magazins personal ma­
nager sprechen wir ein Thema an, das In vie­
len Betrieben einem Tabu gleicht: Emotionen 
am Arbeitsplatz. 

Irr Berufsalltag sind Gefühle oft nicht er­
wunscht Emotionen zu zeigen, setze'l vor 
allem Führungskrafte oft gleich mit Schwa­
che - also mit Machtverlust Viele Beschäf­
tigte schalten deshalb an der Firmenpforte 
ihre Gefühle aus und geben sie ab wie einen 
Rucksack an der Garderobe Alles falsch, sagt 
unser Interviewpartner Winfr,ed Panse, der 
Begründer der Emotionsökonomie. .Erfolg 
hat, wer Gefühle zeigt." Sie als Personalisten 
mussten deshalb auch die emotionale Ouelle 
Ihrer Mitarbeiter anzapfen. Dann, so das Cre­
do von Professor Panse, werden diese best­
mögliche Leistungen bringen Das Interview 
lesen Sie ab Seite 22. 

Unterdrücken Mitarbeiter ihre Gefühle hin­
gegen permanent. kommt es unweigerlich 
zu Konflikten. Diese Situation kennen Sie als 
Personalisten nur allzu gut aus Ihrer täglichen 
Arbeit Konflikte sind per se aber nichts Ne­
gatives. schreiben unsere Autorinnen Simone 
Gruber und Karin Schwarz. Ob sie schädlich 
oder gewlrlnbnngend Sind, hänge ausschließ­
lich vom Konfliktmanagement ab (Seite 181. 
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Misslingt das Konfliktmanagement, bleiben 
ungelöste Probleme - und diese Sind m,t 
Stress bei den Mitarbeitern gleichzusetzen. 
Stress. der nicht regelmal3ig abgebaut wer­
den kann, macht krank. Experten sprechen 
dann von Burn-out. Nicht zuletzt an Ihnen, 
den Persona listen, liegt es, Mitarbeiter auf­
merksam zu beobachten, den ersten Schritt 
zu gehen und die Betroffenen darauf anzu-
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Volker Frey,
 
Generalsekretä't, ~nd zur Durch­

serzt,Jng der Rechte vön Oiskriminierungs­

opfern
 

Herr Frey. das novellierte GI~ichbe..; 

handlungsgeset:z verpflichtet private 
Arbeitgeber. in StelrenaUS5Ch~bung~ 

das Brutto-Mindestgehllt anzugeben. 
Halten sich di~ Unternehmen daran? 
Das bisherige Bild ist uneinheitlic:h. aber 
tendenziell enttäuschend. Das Gleichbe­
handlungsgesetz verlangt die Angabe des 
kotlektiwertraglichen Entgelts, also eine 
konkrete Summe. Einige Untemehmen 
geben noch gar keine Informationen zum 
Gehalt, andere verweisen pauschal auf 
•kollektiwerttagliches Gehalt" oder auf 

sprechen. Was Sie In Sachen Burn-out noch 
tun können, lesen Sie ab Seite 30 
Eine geWinnbringende LeKtUre und eine gute 
Zeit wunscht 
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.marktObllches Gehair. Nurwenige nennen 
eine konkrete Summe. 

Weld1~ Strafen ~rwarten die Arbeitge­
ber. die der Vtrpflk:htung nicht nach­
komm~n? 

Bis Ende 2011 gibt es keine Sarlktlonen 
Deshalb rässt, skh gut erkennen, wem die 
Gleichstellung von Frauen und Männem ein 
Anliegell ist - und wer ~rst im Jahr 2012 die 
Angaben macht, um eine Verwaltungsstrafe 
,w vermeiden. 

Reicher'l die geforderttD AngJben aus? 
Um feststdIen zu kör,nen, ob das angebo­
tene Gehalt wirklich rechtlich korrekt ist. 
braUcht es neben der konkreten Summe 
noch die Angabe von Kollektiwcrtrag und 
Einstufung. Diese Ar:lg~ben sind aber nicht 
verpflichtend. Dies5 konek~iwCJtragliehe 

Entgelt darf aber sowieso nicht Uti1e:rsc:Mt­
teIl werden. Besonders bei Stellen, wo die 
tatsächlich' üblichen Gehälter weit Ober 
den Icollektiwertraghch vorgeschriebenen 
fiegen, hilft diese Bestimmung nicht weiter, 
tim den tatsächlich erzielbaren Rahmen zu 
ermitteln. Die Bestimmung ist zahnlos ­
Verbtsserungen sind nur bei freiwilligem 
Engagement zu erwarten. 
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